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Das Grenzregime in der Volksrepublik Bulgarien  
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Mit der Errichtung des „Eisernen Vorhangs“ fiel Bulgarien im östlichen Lager unter die 
Führung der Sowjetunion. Als Mitglied des Warschauer Pakts befand sich der bulgari-
sche Staat in der Schusslinie der Konfrontation, weil „zwei Drittel der bulgarischen 
Staatsgrenzen in die Welt des Imperialismus führen“1. Bulgarien grenzt an Griechenland 
und an die Türkei, die seit 1952 einen Teil der NATO-Südflanke bildeten. Dies bot so-
wohl den Bulgaren als auch anderen Ostblockbürgern die Chance, vor dem sozialisti-
schen Regime zu fliehen. Das Ausmaß der Fluchtversuche bezeugt ein Brief aus dem 
Jahr 1964 des damaligen Verteidigungsministers Generaloberst Dobri Dzurov an das 
Staatsoberhaupt Todor Shivkov, aus dem hervorgeht, dass allein zwischen 1961 und 
1962 insgesamt 1 588 Versuche zu illegalen Grenzüberschreitungen gewagt wurden.2 
Die bulgarische Grenze wurde streng bewacht, um den Weg in den Westen zu versper-
ren. Der illegale Übertritt der Staatsgrenze avancierte zu einem der schwersten Verbre-
chen während des kommunistischen Regimes. Die zuständigen bulgarischen Staatsor-
gane bekamen bei der Verhinderung und der Aufklärung solcher Fälle oft Hilfe von 
ihren Ostblock-Partnern. Der vorliegende Aufsatz setzt sich als primäres Ziel, die Be-
sonderheiten des bulgarischen Grenzregimes vorzustellen, zu denen die Kooperation 
zwischen den Sicherheitsorganen der Ostblockstaaten im Bereich der Grenzsicherung 
gehört. In den letzten Jahren stieg das Untersuchungsinteresse an dem Grenzregime in 
der Volksrepublik Bulgarien, so haben mehrere Forscher Aufsätze und Monografien 
veröffentlicht. Durch ihre Ausführlichkeit zeichnen sich die Untersuchungen des Poli-
tikwissenschaftlers Stefan Appelius3, des Historikers Christopher Nehring4 und der bul-
garischen Forscher Stoyan Raichevsky und Fanna Kolarova5 aus, die die Verbrechen 
des Kommunismus untersuchen. Den Forscherinnen und Forschern stehen sowohl rele-
vante deutsche (Politisches Archiv des Auswärtigen Amts und das Stasi-Unterlagen-
Archiv), als auch bulgarische Archivbestände (Zentrales Staatliches Archiv, Staatliches 
Militärhistorisches Archiv, Archiv des Innenministeriums) zur Verfügung. Auch die Ar-
chive des ehemaligen bulgarischen Staatssicherheitsdienstes, die während des Kalten 
Krieges streng bewacht wurden und deren Zugang vollkommen dem Willen der Staats- 
und Parteioberhaupt unterlag, wurden mit einem im Jahr 2006 verabschiedeten Gesetz 
offengelegt. Dort werden Dokumente aufbewahrt, die sich auf den bulgarischen Grenz-
schutzdienst und seine Beziehungen zum Repressionsapparat der Bulgarischen Kom-
munistischen Partei (BKP) beziehen. Es ist erwähnenswert, dass der bulgarische Innen-
minister General Atanas Semerdzhiev6 nach eigenem Ermessen im Januar 1990 einen 

                                                           
1 AKRDOPBGDSRSBNA (Archiv der Kommission zur Erschließung der Dokumente und zur Erklä-

rung der Zugehörigkeit bulgarischer Bürger zur Staatssicherheit und den Aufklärungsdiensten der 
Bulgarischen Volksarmee) – R, F.1, op.1, a.e. 1738, Bl. 30. 

2 Raichevski, S., Kolarova F. Byagstvo ot GDR prez „Zhelyaznata zavesa“ na Balgariya – Patishta, 
metodi, Zhertvi, Izdatelstvo „Faber“, Veliko Tarnovo, 2018, str. 12. 

3 Stefan Appelius: Europas ferner Osten, Bonn, 2006; Ders.: Fluchtweg Bulgarien: Die verlängerte 
Mauer an den Grenzen zur Türkei, Jugoslawien und Griechenland, Berlin 2019. 

4 Christopher Nehring: Tödliche Fluchten über Bulgarien, Berlin 2017. 
5 Raichevski, S., Kolarova F. Byagstvo ot GDR prez „Zhelyaznata zavesa“ na Balgariya – Patishta, 

metodi, Zhertvi, Izdatelstvo „Faber“, Veliko Tarnovo, 2018. 
6 General Atanas Semerdjiev (1924–2015) amtierte ab 1962 als Generalstabschef der Bulgarischen 

Volksarmee und von November 1966 – Dezember 1989 als 1. Stellvertretender Verteidigungsminis-



Rumyana Marinova-Christidi & Petar Stoilov: Das Grenzregime in der Volksrepublik Bulgarien 35 

Geheimbefehl erließ, der besagte, dass die Archivmaterialien der Ex-Staatssicherheit 
zerstört werden sollten. Es lässt sich vermuten, dass darunter viele weitere Dokumente 
bezüglich des Grenzregimes zu finden waren, die leider endgültig verloren sind.  

Rechtsrahmen des Grenzregimes in der Volksrepublik Bulgarien  

Den Funktionären der Bulgarischen Kommunistischen Partei mangelte es an Erfahrung 
in der Staatsführung (besonders im Bereich der Staatssicherheit und der Abwehr), da sie 
bis zur Machtergreifung am 09. September 1944 verfolgt worden waren und lediglich 
Erfahrungen mit den Methoden des illegalen Kampfes (wie subversive Aktivitäten) hat-
ten sammeln können. Daher waren sie in den ersten Jahren ihrer Regierung auf die fach-
technischen Erfahrungen und die praktischen Fertigkeiten ihrer sowjetischen Kollegen 
angewiesen.7 Die frühesten Zeugnisse der Grenzüberwachung in der Volksrepublik Bul-
garien sind in einem Befehl der Volksmiliz vom 17. Juli 1946 zu finden und haben tat-
sächlich mit der Arbeit des Alliierten Kontrollrats und des sowjetischen Oberkomman-
dos zu tun. Der Chef der Volksmiliz benachrichtigt seine Untergebenen, das Sowjeti-
sche Oberkommando habe ein Grenzgebiet festgelegt, dessen Tiefe 25 Kilometer an der 
bulgarisch-griechischen und der bulgarisch-türkischen Grenze bzw. 10 Kilometer an der 
bulgarisch-jugoslawischen Grenze betrage und dessen Betreten verboten sei. Im Doku-
ment wird ausführlich beschrieben, durch welche Siedlungen die Grenze der Sperrzone 
verläuft sowie welche Regeln im Grenzgebiet gelten: Für die Betroffenen und die Ar-
meeangehörigen aller Staaten ist das Betreten der Sperrzone ausschließlich mit der Ge-
nehmigung des Sowjetischen Oberkommandos erlaubt. Man benötigte eine Bescheini-
gung, um bestimmte Orte im Grenzgebiet besuchen zu können.8 

Wenige Tage, ehe die Volksrepublik Bulgarien ausgerufen wurde (15. September 1946), 
wurde die Grenzüberwachung durch das Gesetz für die Schaffung des Grenzschutz-
dienstes rechtlich geregelt. Es wurde am 27. August 1946 verabschiedet9 und sah vor, 
dass militärpflichtige junge Männer zum Grenzschutzdienst einberufen werden.10 Kurz 
nach der Gesetzesverabschiedung erhielt der Grenzschutzdienst den Namen „Grenz-
truppen“ (Granichni voyski). Bis zu diesem Zeitpunkt sorgte das Militär für die Über-
wachung der Grenze. Es unterstand den Verordnungen der Pariser Friedenskonferenz 
aus dem Jahr 1946, das heißt, dass Rüstungsbeschränkungen galten und das militärische 
Personal auf insgesamt 65 000 Menschen reduziert war, darunter 55 000 Menschen bei 
den Landstreitkräften und den Grenztruppen. Bis Mitte 1946 waren die Kommando-
strukturen der bulgarischen Armee durch die Kriegsjahre bestimmt. Auf Vorschlag einer 
speziellen Regierungskommission wurde dann im Juli 1946 das Gesetz für die Kontrolle 
und Führung der Armee verabschiedet.11 Der neugeschaffene Grenzschutzdienst unter-
stand diesmal dem Innenministerium, das heißt, der Chef, die Offiziere und die Unter-
offiziere wurden vom Innenminister ernannt und waren ihm direkt untergeordnet. Der 
Beschluss wurde dadurch begründet, dass die Aufgaben des Grenzschutzdienstes eine 

                                                           
ter. Im April 1992 wurde S. wegen des Befehls zur Aktenverbrennung im Bulgarischen Innenminis-
terium zu einer Gefängnisstrafe von vier Jahren und sechs Monaten verurteilt, die allerdings bereits 
kurze Zeit später von einer höheren Instanz aufgehoben wurde. 

7 Baev, Y. Komunisticheskoto upravlenie v Balgariya i sistemata za nacionalna sigurnost i otbrana 
(1944-1989 g.). V: Izledvaniya po istoriyata na socializma v Balgariya (1944–1989 g.), Grafimaks 
OOD, Sofia, 2010, str. 356. 

8 AKRDOPBGDSRSBNA – M, F. 1, op. 1, a.e. 309, Bl. 5. 
9 Darzhavna sigurnost i Granichni voyski (dokumentalen sbornik), KRDOPBGDSRSBNA, BIK, So-

fiya, 2014, s. 5. 
10 AKRDOPBGDSRSBNA – M, F. 1, op. 1, a.e. 309, Bl. 14-18. 
11 Baev, Y. KomunisticheskotoupravlenievBalgariyaisistematazanacionalnasigurnostiotbrana (1944-

1989 g.). V: IzledvaniyapoistoriyatanasocializmavBalgariya (1944–1989 g.),  GrafimaksOOD, So-
fia, 2010, str. 368. 
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enge Zusammenarbeit mit den Organen des Innenministeriums verlangten, die andern-
falls schwer zu organisieren wäre. Zudem kam der Grenzschutzdienst – laut der Verord-
nung des Ministerrats Nr. 1057 vom 20. Juni 1962 und des Befehls Nr. 228 vom 20. 
Juni 1962 – bis 1972 unter die Kontrolle des Ministeriums zur Volksverteidigung (ge-
nauer: der Gegenspionage), was bedeutete, dass beide Ministerien zu verschiedenen Zei-
ten für die Grenzsicherung in der Volksrepublik Bulgarien zuständig waren. 

Die Hauptaufgaben der Grenztruppen wurden eigentlich erst 1951 ausführlich defi-
niert.12 Zu ihnen gehörten die Überwachung der Grenzen der Volksrepublik Bulgarien 
im Frieden und im Krieg, die Kontrolle des Verbots der Grenzüberschreitungen ohne 
die notwendige Genehmigung und des unreglementierten Waren- und Viehaustauschs, 
die Kontrolle küstennaher Reisen an den Fluss- und Seegrenzen sowie die Bewahrung 
der Ordnung und Sicherheit im Grenzgebiet.13 Bei der Erledigung der definierten Haupt-
aufgaben durften bzw. mussten die Grenztruppen auch Waffen benutzen. Laut Erlass 
aus dem Jahr 1951 durften Angehörige des Grenzschutzdienstes ihre Waffen in den fol-
genden Fällen nur nach einmaliger Warnung benutzen: wenn Personen die Grenze in 
beide Richtungen illegal überschreiten wollten und dem Befehl zu stoppen und aufzu-
geben nicht gehorchten; wenn im Grenzgebiet bewaffnete Personen bemerkt wurden 
und diese die Befehle der Grenztruppen nicht befolgten; wenn Militärangehörige eines 
benachbarten Landes die bulgarische Grenze überschritten und sich nicht ergeben woll-
ten. Die Grenztruppen durften ohne Warnung schießen, wenn einzelne Personen, eine 
Gruppe von Personen oder fremde Militärtruppen die Grenzer angriffen.14 

Die Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen dem Grenzschutzdienst, den 
Staatssicherheitsorganen und der Volksmiliz wurden durch eine Anweisung15 geregelt, 
die am 7. März 1949 in Sofia von den obersten Vertretern der betroffenen Organe un-
terschrieben wurde. Laut der Anweisung operierten der Grenzschutzdienst, der bulgari-
sche Sicherheitsdienst (Dyrzhavna sigurnost – DS) und die Volksmiliz unabhängig von-
einander, waren aber verpflichtet, sich gegenseitig über die eigenen Vorhaben zu infor-
mieren. Trotzdem bestätigt das Dokument, dass vor allem der Grenzschutzdienst (dem 
Innenministerium untergeordnet) für die Sicherheit an den bulgarischen Staatsgrenzen 
verantwortlich war. Deswegen war er den anderen im Grenzgebiet tätigen staatlichen 
Behörden übergeordnet, der oberste Operativmitarbeiter im Grenzgebiet war der Chef 
der Grenzer. Der Grenzschutzdienst durfte selbstständige geheim- und nachrichten-
dienstliche Tätigkeiten im Grenzgebiet und in einer Tiefe von 25 Kilometern im feind-
lichen Nachbarland ausüben. Zu den geheimdienstlichen Aufgaben gehörte es, die Mit-
arbeit der Bevölkerung dieser Gebiete zu gewährleisten, indem ein Agentenapparat und 
ein Netzwerk von Vertrauenspersonen in den Grenzgebieten geschaffen wurde16, die 
über verdächtige Personen informierten. Es wurde deswegen besonderer Nachdruck auf 
die politische Bildung der Bevölkerung im Grenzgebiet gelegt.17 Wurden hierbei nicht 
die gewünschten Ergebnisse erzielt, kam es – laut Erlass des Politbüros vom 16. No-
vember 1950 – auch zu der Umsiedlung der „unzuverlässigen Elemente“.18 

Der Staatssicherheitsdienst operierte seinerseits überall im bulgarischen Land, ein-
schließlich des Grenzgebiets, und „kämpfte gegen die verfeindeten Agenten“. Er durfte 
sich in die Arbeit des Grenzschutzdienstes nicht einmischen, sollte sie aber mit allen 

                                                           
12 AKRDOPBGDSRSBNA – M, F. 14, op. 1, a.e. 1736, Bl. 30-32. 
13 AKRDOPBGDSRSBNA – M, F. 14, op. 1, a.e. 1736, Bl. 30. 
14 AKRDOPBGDSRSBNA – M,F. 1, op. 1, a.e. 1736, Bl. 30-32. 
15 AKRDOPBGDSRSBNA – M, F. 14, op. 1, a.e. 61, Bl. 7– 10. 
16 AKRDOPBGDSRSBNA – M, F. 14, op. 3, a.e. 134, Bl. 141. 
17 AKRDOPBGDSRSBNA – M, F. 1, op. 1, a.e. 1738, Bl. 36 
18 Ebd. 
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Mitteln unterstützen19. Laut Artikel 14 der Anweisung aus dem Jahre 1949 sollten die 
Grenzer festgenommene „Straftäter“ dem Staatssicherheitsdienst innerhalb von fünf Ta-
gen übergeben. Dazu erstellte der Grenzschutzdienst ausführliche Dokumente über die 
Gründe der Festnahme und die relevanten Details und schickte auch ein leeres Formular. 
Damit ging die Verpflichtung einher, festzustellen, ob der „Straftäter“ ein politischer 
Flüchtling, Deserteur oder feindlicher Agent sein könnte, das Formular mit seiner Iden-
tität auszufüllen und dieses zurückzuschicken.20Alle oben erwähnten Regelungen legen 
eine enge Zusammenarbeit zwischen den staatlichen Behörden in Bezug auf den Grenz-
schutz und die Verhinderung von illegalen Grenzübertritten nahe. 

Organisation, Anlagen und Ausrüstung beim Grenzschutz 

Nach der Schaffung des Grenzschutzdienstes im August 1946 wurde die Grenzüberwa-
chung mit Hilfe von sowjetischen Militärs neu organisiert. Die kleinste Grenzschutzein-
heit ist der Grenzposten (granichna zastava), der je nach der lokalen operativen Notwen-
digkeit in vier Kategorien einzuordnen ist – Kategorie I mit 46 Grenzsoldaten, Katego-
rie II (32), Kategorie III (20) und Kategorie IV (15). Vier bis acht Grenzposten werden 
von einer Grenzstation (granichen uchastak) verwaltet, während drei bis fünf Grenzsta-
tionen einen Grenzsektor (granichen sektor) bilden. Insgesamt befinden sich an den bul-
garischen Staatsgrenzen (2 390 km) 42 Grenzstationen und 11 Grenzsektoren, die alle 
der Grenzlinie nahegelegen sind.21 Hinsichtlich der militärischen und politischen Bil-
dung der Grenzer, der Disziplin, der Bewaffnung und der Lebensbedingungen ist der 
Grenzschutzdienst in den ersten Jahren nach seiner Schaffung beträchtlich unterentwi-
ckelt.22 Bei vielen Grenzposten und Grenzstationen fehlt auch einfache Ausrüstung wie 
Telefonleitungen und Funkkommunikationsgeräte.23 

Zu Beginn des Jahres 1950 traf eine Gruppe sowjetischer Berater unter der Leitung von 
Hauptmann Chuguno in Bulgarien ein, die zur Verbesserung der Organisation und der 
Führungsmethoden beim Grenzschutzdienst beitragen und den Grenztruppen „die zeit-
genössische Kunst der Grenzüberwachung“24 beibringen sollte. Bei der Ausbildung leg-
ten die Sowjets besonderen Nachdruck auf die Notwendigkeit, dass kein illegaler Grenz-
übertritt unbestraft blieb.25 Das Politbüro der Kommunistischen Partei förderte den 
Grenzschutzdienst mit einer Verordnung vom 16. November 195026, laut welcher die 
folgenden Verbesserungen ermöglicht wurden: Die Reihen der Grenzer wurde verdop-
pelt, die sanitären Bedingungen bei den Grenzposten wurden verbessert, es wurde ein 
Lehrplan für die politische Bildung der Soldaten erstellt und es wurden auch die ersten 
ingenieurstechnischen Überwachungsanlagen, wie umgepflügte Landstreifen zur Spur-
kontrolle, versteckte Beobachtungsstellen und Maschendraht errichtet.27 In den folgen-
den Jahren begann der beschleunigte Aufbau von ingenieurstechnischen Überwa-
chungsanlagen. Laut Erlass des Politbüros vom 10. Mai 1951 wurden insgesamt 36 590 
Antipersonenminen entlang der Grenzen gelegt, davon 15 488 an der Grenze zu Jugo-
slawien, 18 907 an der Grenze zu Griechenland und 2 195 an der Grenze zur Türkei28. 
Seit dem Jahr 1959 waren auch elektrische Signalsysteme in Betrieb, die zum effektivs-
ten Instrument der Grenzüberwachung werden. Der Grenzschutzdienst verfügte über 
                                                           
19 AKRDOPBGDSRSBNA – M, F. 14, op. 1, a.e. 61, Bl. 8. 
20 AKRDOPBGDSRSBNA – M, F. 14, op. 1, a.e. 61, Bl.10. 
21 AKRDOPBGDSRSBNA – M, F. 1, op. 1, a.e. 1666, Bl. 2-3. 
22 AKRDOPBGDSRSBNA – M, F. 1, op. 1, a.e. 1666, Bl. 4–14. 
23 AKRDOPBGDSRSBNA – M, F. 1, op. 1, a.e. 1666, Bl. 20. 
24 AKRDOPBGDSRSBNA – M, F. 1, op. 1, a.e. 1666, Bl. 16. 
25 AKRDOPBGDSRSBNA – M, F. 1, op. 1, a.e. 1666, Bl. 16–17. 
26 AKRDOPBGDSRSBNA – M, F. 1, op. 1, a.e. 1738, Bl. 22. 
27 AKRDOPBGDSRSBNA – M, F. 1, op. 1, a.e. 1738, Bl. 25–28. 
28 AKRDOPBGDSRSBNA – M, F. 1, op. 1, a.e. 1736, Bl.34. 
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insgesamt 177 solcher Anlagen, die „S-100“ und „Skala“ heißen.29 Somit wurden zu 
Beginn der 1950er Jahre die Grundlagen für die professionelle Grenzüberwachung in 
den folgenden Jahrzehnten gelegt. Der Grenzüberwachung wurde eine hohe Priorität 
beigemessen.  

Zusammenarbeit zwischen Stasi und DS (Dyrzhavna sigurnost) 

Die Sicherheitsdienste aller Ostblockländer operierten in einer koordinierten Weise un-
ter der Aufsicht des KGB, einschließlich des DS und des Ministeriums für Staatssicher-
heit. Kooperationspartner des MfS in Bulgarien waren die Erste Hauptverwaltung (Aus-
landsaufklärung) und die Zweite Hauptverwaltung (Gegenspionage)30 des DS. Zwi-
schen den beiden Sicherheitsdiensten gab es einen regelmäßigen Kontakt und eine Zu-
sammenarbeit schon seit Anfang der 1950er Jahre, die aber auf keinem offiziellen Do-
kument basierten.31 Nach dem Mauerbau 1961 wurde die Kooperation zwischen der 
bulgarischen und der ostdeutschen Staatssicherheit intensiver, da die bulgarische 
Grenze zur westlichen Welt einer der Fluchtwege aus der DDR wurde. Daher musste 
man die Zusammenarbeit regeln: Bereits im Jahr 1962 wurde ein „Entwurf für eine 
Übereinkunft über die Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsorganen der DDR und 
VRB für 1961 im Kampf gegen den Hauptfeind“ erarbeitet, in dem aber Fluchtversuche 
und operative Mitarbeiter noch kein Thema waren.32 In diesem Entwurf ging es um die 
Aufklärung der Absichten des „Hauptfeindes“ (der USA) und seiner NATO-Partner – 
die Bundesrepublik, Großbritannien, Frankreich, Griechenland und die Türkei.33 Die Si-
cherheitsorgane der DDR verpflichteten sich ihren bulgarischen Kooperationspartnern 
gegenüber, bei der Behinderung der Manöver der „verfeinden Agentur“ zu helfen, in-
dem entsprechende gemeinsame Aktionen geplant wurden.34 

Immerhin war eine operative Gruppe aus drei Mitarbeitern seit 1964 während der Som-
mersaison am Schwarzen Meer im Einsatz. Bis zum Jahr 1970 stieg die Zahl der opera-
tiven Mitarbeiter auf sechs, denen eine Beobachtergruppe der bulgarischen Zweiten 
Hauptverwaltung von achtzehn Personen zur Verfügung stand.35 Zuerst wurde im Jahr 
1964 eine operative Gruppe der HA XX des MfS unter der Leitung von Hauptmann 
Herbert Grunert in die Volksrepublik Bulgarien entsandt36, um „Fluchtversuche von 
DDR-Urlaubern zu erkennen und zu verhindern, wobei so verfahren wurde, daß die An-
reise verdächtiger Urlauber schon aus der DDR gemeldet und die betreffenden Personen 
in Bulgarien unter ,operative Kontrolle‘ genommen werden konnten. Sie (die operativen 
Mitarbeiter) arbeiteten eng mit dem bulgarischen Staatssicherheitsdienst zusammen, ei-
ner Hauptabteilung des Innenministeriums (MdI) in Sofia.“37 An der Verhinderung von 
Fluchten aus der DDR in den Westen beteiligten sich nicht nur die Sicherheitsorgane 
der DDR und der Volksrepublik Bulgarien, sondern auch eingesetzte Reiseleiter, deren 
Zahl im Laufe der Jahre ständig stieg: „Die ostdeutschen Reiseleiter waren für das MfS 
,operativ notwendig‘ und bildeten einen wichtigen Vorposten bei der Verhinderung von 
Fluchten. Sie hatten die Aufgabe, die bulgarischen Sicherheitsorgane unverzüglich über 

                                                           
29 AKRDOPBGDSRSBNA – M, F. 1, op. 11a, a.e. 299, Bl. 81. 
30 Monika Tantzscher: Die verlängerte Mauer: Die Zusammenarbeit der Sicherheitsdienste der War-

schauer-Pakt-Staaten bei der Verhinderung von „Republikflucht“ (Reihe B: Analysen und Berichte 
Nr. 1/1998), Hrsg. BstU, Berlin 1998, S. 57. 

31 Nehring: Tödliche Fluchten über Bulgarien, Berlin, 2017, S. 10. 
32 Ebd. 
33 AKRDOPBGDSRSBNA – R, F. 9, op. 2, a.e. 777, Bl. 10. 
34 AKRDOPBGDSRSBNA – R, F. 9, op. 2, a.e. 777, Bl. 11–12. 
35 Tantzscher: Die verlängerte Mauer, S. 57. 
36 Stefan Appelius: Opfer an der verlängerten Mauer. Der Fluchtweg über Bulgarien von 1961 bis 1970, 

in: ZdF – Zeitschrift des Forschungsverbundes SED-Staat, Ausgabe Nr.29/2011, S. 114–115 
37 Ebd. 
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das Verschwinden von Mitgliedern ihrer Reisegruppen zu unterrichten.38 (...) Im Jahr 
1969 stieg die Zahl der dort eingesetzten ,operativ notwendigen Reiseleiter‘ erstmals 
über 5 000. Das waren Größenordnungen, die durch die OPG allein unmöglich ,unter 
Kontrolle‘ gehalten werden konnten, zumal das MfS damit rechnete, daß die Zahl der 
jährlich an der Schwarzmeerküste für ihre Zwecke benötigten Reiseleiter bis 1975 be-
reits über 15 000 liegen würde.“39 

Darüber hinaus richtete die zweite Hauptverwaltung des DS ihrerseits besondere Auf-
merksamkeit auf die Anwerbung von bulgarischen Agenten, die Fremdsprachen be-
herrschten.40 Einige von diesen DS-Mitarbeitern wurden als Dolmetscher eingesetzt.  
Die DS-Agenten sorgten dafür, dass keine Informationen verbreitet wurden, die die so-
zialistische Propaganda beeinträchtigen könnten.41 So entstand allmählich eine sehr 
enge und professionelle Zusammenarbeit zwischen Bulgarien und der DDR hinsichtlich 
der Überwachung ostdeutscher Urlauber. Erst in der „Vereinbarung über die weitere 
Entwicklung der operativen Zusammenarbeit zwischen dem MfS der DDR und dem 
Komitee für Staatssicherheit (KDS) der VRB“ vom 6. September 1967verpflichtet sich 
die bulgarische Staatssicherheit amtlich, ihren deutschen Kooperationspartnern bei der 
Fluchtverhinderung von DDR-Bürgern zu helfen.42 In den Archiven der bulgarischen 
Ex-Staatssicherheit tauchen Informationen auf, dass sich Delegationen des bulgarischen 
und des deutschen Grenzschutzdienstes in den folgenden Jahren regelmäßig gegenseitig 
besuchten und sich über die aktuelle Situation an den eigenen Grenzen informierten und 
Erfahrungen austauschen.43 

Die Kooperation der beiden Sicherheitsdienste wurde in den darauffolgenden Jahren 
weiter geregelt. Am 26. März 1971 unterschrieben Vertreter von DS und Stasi ein „Pro-
tokoll der Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Tourismus zwischen den Abteilungen 
des MfS der DDR und dem MdI der VR Bulgarien für das Jahr 1971“44, um „feindlich 
tätige DDR-Bürger festzustellen sowie besonders bei Fluchtversuchen vom Territorium 
der VR Bulgarien festzunehmen“.45 Auf die Zusammenarbeit zwischen dem bulgari-
schen und dem deutschen Sicherheitsdienst in dieser Zeit weist ein merkwürdiger Vor-
fall aus dem Jahr 1973 hin, den Stefan Appelius in seinem Aufsatz „Opfer an der ver-
längerten Mauer. Der Fluchtweg über Bulgarien von 1961 bis 1970“ erwähnt. Er berich-
tet über den Kölner Diplom-Volkswirt Hans-Ulrich G., der beruflich durch die Volks-
republik Bulgarien in die Türkei fahren wollte und am Grenzübergang „Kapitan 
Andreevo“ verhaftet wurde. Bald wurde seine westdeutsche Staatsangehörigkeit festge-
stellt und die bulgarischen Grenzer ließen ihn frei, aber inzwischen sah er im Grenzge-
bäude ein großes Porträtfoto von Erich Mielke, dem Minister für Staatssicherheit der 
DDR. Darunter bedankte sich der Stasi-Chef für die „treue und zuverlässige Verteidi-
gung der Grenze des sozialistischen Lagers“.46 

Wofür sich Erich Mielke genau bedankte, lässt sich aus einem Telegramm des bulgari-
schen Innenministers Diko Dikov aus dem Jahr 1963 an den Stasi-Chef herauslesen – 
die zuständigen bulgarischen Organe sollten für jeden verhafteten DDR-Bürger eine 
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Untersuchung  nach der bulgarischen Gesetzgebung aufnehmen und rechtzeitig das MfS 
über den Vorfall informieren.47 Dann sollten der festgenommene Flüchtling und die im 
Rahmen der Untersuchung gewonnenen Erkenntnisse so schnell wie möglich an den 
deutschen Sicherheitsdienst übergeben werden.48 Am 28. November 1974 wurde eine 
bis 1989 geltende Vereinbarung für gegenseitige Unterstützung bei der Verhinderung 
von Fluchtversuchen vom Territorium des jeweiligen Landes zwischen der Stasi und 
dem DS geschlossen, die auf einer Vereinbarung zwischen der Stasi und dem KGB aus 
dem Jahr 1973 beruht.49 In den Jahren 1978, 1980 und 1985 wurden in diesem Zusam-
menhang weitere ergänzende Vereinbarungen zwischen dem bulgarischen und dem 
deutschen Sicherheitsdienst geschlossen, die von den zuständigen Ministern und Gene-
ralstaatsanwälten bestätigt wurden.50 

Insgesamt lassen sich aus den Dokumenten über das Grenzregime in der Volksrepublik 
Bulgarien einige Schlussfolgerungen ziehen. Zu Beginn des Kalten Krieges waren die 
Grenzschutzanlagen wie auch die Organisation der an der Grenze tätigen Einheiten 
rückständig. Die bulgarischen Grenztruppen versuchten zuerst mit Hilfe der Sowjet-
union und dann seit den 1960er Jahren vor allem mit Hilfe des MfS schnell aufzuholen. 
Die Verhinderung von illegalen Grenzübertritten an den bulgarischen Staatsgrenzen war 
besonders wichtig, weil Bulgarien Mitglied des Warschauer Pakts war und einen Teil 
des „Eisernen Vorhangs“ bildete. In diesem Sinne betrafen Fluchtversuche nicht nur den 
bulgarischen Staat, sondern den ganzen Ostblock. Deswegen operierten die Sicherheits-
dienste der Ostblockstaaten (darunter auch DS und Stasi) in einer koordinierten Weise 
unter der Aufsicht des KGB, um Flüchtlinge an den Grenzen zu stoppen. Besonders 
nach dem Mauerbau wurde ihre Zusammenarbeit durch mehrere Vereinbarungen gere-
gelt, damit Fluchtwilligen der Weg in den Westen versperrt blieb.  
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